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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der RADIM Deutschland GmbH 
 
1. Vertragsabschluß 
 
Unsere Angebote sind freibleibend. Mit der Erteilung eines Auftrages oder durch Abnahme der gelieferten Waren werden unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen verbindlich; entgegenstehende Bedingungen des Auftraggebers sind demgegenüber unwirksam. 
Nebenabreden und Änderungen der Bedingungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 
 
2. Lieferung 
 
Alle Waren werden auf Gefahr des Kunden versandt. 
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Unvorhergesehene Ereignisse wie Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen, 
behördliche Verfügungen, Krieg, Arbeitskämpfe und sonstige Fälle höherer Gewalt, befreien uns für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Auswirkung von unseren Lieferungsverpflichtungen. Ereignisse dieser Art berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten. Etwaige Schadensersatzansprüche seitens des Auftraggebers sind in diesem Fall ausgeschlossen. 
Radioaktive Stoffe können aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur gegen Vorlage einer Fotokopie der Genehmigung zum Umgang 
mit radioaktiven Stoffen abgegeben werden. 
 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Listenpreise. Abweichende Preisvereinbarungen bedürfen unserer 
schriftlichen Bestätigung. 
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto zahlbar.  
Bei Überschreitung der Zahlungstermine berechnen wir Zinsen in Höhe von 3 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. 
 
Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland berechnen wir eine Transport- und Verpackungspauschale abhängig vom Wert und Umfang 
der Bestellung, die als getrennte Position in der Rechnung ausgewiesen wird. 
Für Lieferungen in das Ausland können Änderungen und Ergänzungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen schriftlich 
vereinbart werden. 
 
4. Verpackungsentsorgung 
 
Die Entsorgung der Verkaufs- und Primärverpackungen unserer Produkte erfolgt gem. §6, Absatz 2 VerpackV über die VfW AG. Die 
Kosten werden von uns getragen. Die restentleerten Verpackungen können in die lokalen Einrichtungen zur Wiederverwertung gegeben 
werden. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
 
Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur völligen Bezahlung sämtlicher auch künftig entstehender Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung - einerlei aus welchem Rechtsgrund - unser Eigentum (Kontokorrentvorbehalt). 
Der Käufer tritt die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab, und zwar auch insoweit als die Ware verarbeitet 
ist (Vorausabtretung). 
 
6. Gewährleistung für Geräte 
 
Wir gewährleisten die einwandfreie Beschaffenheit und Gebrauchsfähigkeit der gelieferten Neugeräte für die Dauer von 12 Monaten, 
gerechnet ab Installationsdatum. 
Gewährleistungspflichtige Mängel werden wir nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung beseitigen. Erweist sich 
eine Mängelrüge als unberechtigt, so hat der Besteller die uns entstandenen Kosten zu ersetzen. 
Unsere Gewährleistung ist ausgeschlossen bei Schäden, die infolge unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. 
Inbetriebnahme durch den Käufer/Besteller oder Dritte, Nichtbeachtung der Betriebsanweisungen, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter 
oder nachlässiger Behandlung sowie unsachgemäß vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungen entstanden sind. 
Weitergehende Ansprüche des Käufers/Bestellers z.B. Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
7. Mängelrügen für Reagenzien 
 
Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich, spätestens aber binnen 4 Tagen, nach Erhalt der Ware geltend 
gemacht werden. 
Warenrücknahme oder Umtausch findet nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Vereinbarung statt. Für radioaktiv markierte Substanzen 
ist eine Warenrücknahme oder Umtausch ausgeschlossen. 
 
8. Wiederverkauf 
 
Unsere Produkte dürfen nur in der unveränderten Originalverpackung und nicht in Teilmengen angeboten, verkauft oder abgegeben 
werden. 
 
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Freiburg im Breisgau.       Stand: 03/21 


